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68. Gesetz vom 16. Mai 2001 über das Dienstrecht der Vertragsbediensteten der Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt
Innsbruck, und der Gemeindeverbände (Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz � G-VBG)

69. Verordnung der Landesregierung vom 17. Juli 2001, mit der die Tiroler Wohnbauförderungsverordnung geändert wird

68. Gesetz vom 16. Mai 2001 über das Dienstrecht der Vertragsbediensteten der Gemeinden,
mit Ausnahme der Stadt Innsbruck, und der Gemeindeverbände (Gemeinde-Vertrags-
bedienstetengesetz � G-VBG)

Der Landtag hat beschlossen:

1. A b s c h n i t t
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt, soweit im Abs. 2 nichts ande-
res bestimmt ist, für alle Bediensteten, die in einem pri-
vatrechtlichen Dienstverhältnis zu einer Gemeinde, mit
Ausnahme der Stadt Innsbruck, oder zu einem Ge-
meindeverband stehen (Vertragsbedienstete).

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für:
a) Personen, die befristet für die Dauer von höchstens

sechs Monaten oder nur fallweise verwendet werden
oder die, wenn auch regelmäßig, nur im Ausmaß von
weniger als 30 v. H. der Vollbeschäftigung verwendet
werden;

b) Lehrer an Gemeindemusikschulen;
c) Personen, für deren Dienstverhältnis besondere

Dienstordnungen der Gemeinden und Gemeindever-
bände gelten, die vor dem 1. Oktober 1998 erlassen wor-
den sind;

d) Konsiliarärzte;
e) Personen, die im Rahmen der Ausbildung nach dem

Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, BGBl. I Nr.
108/1997, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 116/1999, nach dem MTD-Gesetz, BGBl. Nr. 460/
1992, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. Nr.
327/1996, nach dem MTF-SHD-G, BGBl. Nr. 102/
1961, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 46/
1999, oder nach dem Hebammengesetz, BGBl. Nr. 310/
1994, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr.
116/1999, verwendet werden;

f) Lehrlinge und Praktikanten;
g) Personen, für deren Dienstverhältnis das Hausbe-

sorgergesetz, BGBl. Nr. 16/1970, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 44/2000, gilt;

h) Personen, für deren Dienstverhältnis die Landar-
beitsordnung 2000, LGBl. Nr. 27, in der jeweils gelten-
den Fassung gilt;

i) Personen, für deren Dienstverhältnis das Gutsan-
gestelltengesetz, BGBl. Nr. 538/1923, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 44/2000, gilt;

j) Personen, für die das Bauarbeiter-Urlaubs- und Ab-
fertigungsgesetz, BGBl. Nr. 414/1972, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 44/2000, gilt;

k) Personen, für deren Dienstverhältnis das Gehalts-
kassengesetz 1959, BGBl. Nr. 254, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. Nr. 104/1985, gilt;

l) Personen, für deren Dienstverhältnis das Schau-
spielergesetz, BGBl. Nr. 441/1922, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 44/2000, gilt.

(3) Auf Waldaufseher und Forstarbeiter findet der je-
weilige Kollektivvertrag Anwendung. Werden diese Per-
sonen vom selben Dienstgeber zusätzlich für andere
Tätigkeiten im Ausmaß von mindestens 50 v. H. der
Vollbeschäftigung verwendet, so sind die Bestimmun-
gen dieses Gesetzes anzuwenden.

§ 2
Sinngemäße Anwendung

des Landes-Vertragsbedienstetengesetzes

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt
ist, ist auf das Dienstverhältnis der Vertragsbedienste-
ten das Landes-Vertragsbedienstetengesetz, LGBl. Nr.
2/2001, in der jeweils geltenden Fassung mit der Maß-
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gabe, dass jeweils an die Stelle des Landes Tirol die
Gemeinde bzw. der Gemeindeverband, an die Stelle der
Landesbeamten die Gemeindebeamten und an die Stelle
der Landesregierung außer bei der Erlassung einer Ver-
ordnung nach § 48 Abs. 1 lit. a des Landes-Vertrags-
bedienstetengesetzes der Gemeinderat, bei einem Ge-
meindeverband die Verbandsversammlung oder das
nach den gesetzlichen Bestimmungen oder der Ver-
bandssatzung zuständige Organ treten, und mit folgen-
den Abweichungen sinngemäß anzuwenden:

a) die §§ 1, 43, 47 Abs. 1, 49, 80 und 81 Abs. 1 und 4
des Landes-Vertragsbedienstetengesetzes gelten nicht;

b) § 2 des Landes-Vertragsbedienstetengesetzes gilt
mit der Maßgabe, dass während der Leistung eines Prä-
senzdienstes kein Anspruch auf Bezüge besteht;

c) § 3 Abs. 1 des Landes-Vertragsbedienstetengeset-
zes gilt mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Worte
�des Landesvoranschlages� die Worte �des Haushalts-
planes bzw. Voranschlages� treten;

d) § 9 Abs. 1 des Landes-Vertragsbedienstetengeset-
zes gilt mit der Maßgabe, dass der Vorgesetzte auch für
eine gerechte Aufteilung der Arbeit auf seine Mitarbei-
ter zu sorgen und den Mitarbeitern mit Anstand und
Achtung zu begegnen hat;

e) § 23 des Landes-Vertragsbedienstetengesetzes gilt
mit der Maßgabe, dass folgender Satz angefügt wird:

�Ist die Gewährung von Ruhepausen aus organisato-
rischen Gründen im Pflegedienst in Pflegeheimen oder
ähnlichen Einrichtungen nicht möglich, so ist innerhalb
der nächsten zehn Kalendertage eine Ruhezeit entspre-
chend zu verlängern.�;

f) § 27 Abs. 2 des Landes-Vertragsbedienstetengeset-
zes gilt mit der Maßgabe, dass die lit. a bis c durch fol-
gende lit. a bis d ersetzt werden:

�a) bei der Teilnahme an Sitzungen des Gemeinde-
rates (der Verbandsversammlung), des Gemeindevor-
standes (Stadtrates, Verbandsausschusses, Verbandsvor-
standes) und der gemeinderätlichen Ausschüsse,

b) im örtlichen Sicherheitsdienst,
c) im Feuerwehrdienst, Katastrophenschutzdienst

oder Winterdienst und
d) im Dienst der Wasserversorgung, Stromversor-

gung, Abwasserentsorgung oder Abfallentsorgung,�;
g) § 35 Abs. 1 des Landes-Vertragsbedienstetenge-

setzes gilt mit der Maßgabe, dass auch die Leistungszu-
lage und die Dienstzulagen zu den Zulagen gehören und
diese dem Monatsentgelt zuzuzählen sind;

h) § 41 Abs. 2 lit. e und f des Landes-Vertragsbediens-
tetengesetzes findet auch auf Vertragsbedienstete An-

wendung, die in die Entlohnungsgruppe ki aufgenom-
men werden; im § 41 Abs. 2 lit. e des Landes-Vertrags-
bedienstetengesetzes hat für diese Vertragsbediensteten
die Bezugnahme auf die Anlage 1 des Landesbeamten-
gesetzes 1998 zu entfallen;

i) die Zulagen nach § 47 Abs. 3 bis 5 des Landes-Ver-
tragsbedienstetengesetzes gebühren auch den Bediens-
teten in Alten- und Pflegeheimen, die Tätigkeiten im
Sinne des § 47 Abs. 3 des Landes-Vertragsbediensteten-
gesetzes ausüben.

§ 3
Kinderzulage

(1) Die Kinderzulage beträgt monatlich 320,� Schil-
ling. Sie gebührt, soweit im Abs. 3 nichts anderes be-
stimmt ist, für jedes der folgenden Kinder, für das Fa-
milienbeihilfe nach dem Familienlastenausgleichsge-
setz, BGBl. Nr. 376/1967, zuletzt geändert durch das
Gesetz BGBl. I Nr. 83/2000, bezogen wird, oder für das
nur deshalb keine Familienbeihilfe bezogen wird, weil
für dieses Kind eine gleichartige ausländische Beihilfe
bezogen wird:

a) eheliche Kinder,
b) legitimierte Kinder,
c) Wahlkinder,
d) uneheliche Kinder,
e) sonstige Kinder, wenn sie dem Haushalt des Ver-

tragsbediensteten angehören und der Vertragsbediens-
tete überwiegend für die Kosten des Unterhaltes auf-
kommt.

(2) Ist ein Kind seit dem Zeitpunkt, in dem ein An-
spruch auf die Kinderzulage nach Abs. 1 nicht mehr be-
steht, infolge einer Krankheit oder eines Gebrechens er-
werbsunfähig, so gebührt dennoch die Kinderzulage,
wenn weder das Kind noch dessen Ehegatte über eigene
Einkünfte nach § 2 Abs. 3 des Einkommensteuergeset-
zes 1988, BGBl. Nr. 400, zuletzt geändert durch das Ge-
setz BGBl. I Nr. 2/2001, verfügen, die den Betrag nach
§ 5 Abs. 2 erster Satz des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 5/2001, monatlich über-
steigen.

(3) Für ein und dasselbe Kind gebührt die Kinderzu-
lage nur einmal. Hätten mehrere Personen für ein und
dasselbe Kind Anspruch auf die Kinderzulage oder eine
ähnliche Leistung aus einem Dienstverhältnis zu einer
inländischen Gebietskörperschaft, so gebührt die Kin-
derzulage nur jener Person, deren Haushalt das Kind an-
gehört. Hiebei geht der früher entstandene Anspruch
dem später entstandenen vor. Bei gleichzeitigem Ent-
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stehen der Ansprüche geht der Anspruch der älteren
Person vor.

(4) Dem Haushalt des Vertragsbediensteten gehört
ein Kind an, wenn es bei einheitlicher Wirtschaftsfüh-
rung unter der Leitung des Vertragsbediensteten dessen
Wohnung teilt oder aus Gründen der Erziehung, Aus-
bildung, Krankheit oder eines Gebrechens woanders
untergebracht ist. Durch die Leistung des Präsenz-,
Ausbildungs- oder Zivildienstes wird die Haushaltszu-
gehörigkeit nicht berührt.

(5) Der Vertragsbedienstete ist verpflichtet, alle Tat-
sachen, die für den Anfall, die Änderung oder die Ein-
stellung der Kinderzulage von Bedeutung sind, binnen
einem Monat nach dem Eintritt der Tatsache, wenn er
aber nachweist, dass er von dieser Tatsache erst später
Kenntnis erlangt hat, binnen einem Monat nach Kennt-
nis, dem Dienstgeber zu melden.

§ 4
Nebengebühren

(1) Nebengebühren sind:
a) die Überstundenvergütung (§ 5),
b) die Pauschalvergütung für verlängerten Dienst-

plan (§ 6),
c) die Sonn- und Feiertagsvergütung (Sonn- und

Feiertagszulage) (§ 7),
d) die Journaldienstzulage (§ 8),
e) die Bereitschaftsentschädigung (§ 9),
f) die Mehrleistungszulage (§ 10),
g) die Belohnung (§ 11),
h) die Erschwerniszulage (§ 12),
i) die Gefahrenzulage (§ 13),
j) die Aufwandsentschädigung (§ 14),
k) die Fehlgeldentschädigung (§ 15),
l) der Fahrtkostenzuschuss (§ 16),
m) die Jubiläumszuwendung (§ 17).
Anspruch auf eine Nebengebühr kann immer nur für

Zeiträume bestehen, für die auch ein Anspruch auf
Monatsentgelt besteht.

(2) Die Nebengebühren nach Abs. 1 lit. a, d, e, f, h, i,
j und k sowie die Sonn- und Feiertagsvergütung nach
Abs. 1 lit. c können pauschaliert werden, wenn die
Dienstleistungen, die einen Anspruch auf eine solche
Nebengebühr begründen, dauernd oder so regelmäßig
erbracht werden, dass die Ermittlung monatlicher
Durchschnittswerte möglich ist (Einzelpauschale). Die
Festsetzung einheitlicher Pauschale für im Wesentlichen
gleichartige Dienste ist zulässig (Gruppenpauschale).
Bei pauschalierten Nebengebühren für zeitliche Mehr-

leistungen ist zu bestimmen, welcher Teil der Vergütung
den Überstundenzuschlag darstellt.

(3) Das Pauschale hat den ermittelten Durchschnitts-
werten unter Bedachtnahme auf Abs. 5 angemessen zu
sein und ist

a) bei Einzelpauschalierung der Überstundenvergü-
tung und der Sonn- und Feiertagsvergütung in einem
Hundertsatz des Monatsentgeltes,

b) bei Gruppenpauschalierung der Überstundenver-
gütung und der Sonn- und Feiertagsvergütung in einem
Hundertsatz des Gehaltes eines Beamten der Allgemei-
nen Verwaltung der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2,

c) bei Pauschalierung von Nebengebühren nach
Abs. 1 lit. b, d, e, f, h und i in einem Hundertsatz des
Gehaltes eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung
der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, und

d) bei den übrigen Nebengebühren in einem Schil-
lingbetrag
festzusetzen.

(4) Pauschalierte Nebengebühren sind mit dem je-
weiligen Monatsentgelt auszuzahlen.

(5) Der Anspruch auf pauschalierte Nebengebühren
wird durch einen Urlaub, während dessen der Vertrags-
bedienstete den Anspruch auf Monatsentgelt behält,
oder eine Dienstverhinderung aufgrund eines Dienst-
unfalles nicht berührt. Ist der Vertragsbedienstete aus
einem anderen Grund länger als einen Monat vom
Dienst abwesend, so ruht die pauschalierte Nebenge-
bühr von dem auf den Ablauf dieser Frist folgenden
Monatsersten bis zum Letzten des Monates, in dem der
Vertragsbedienstete den Dienst wieder antritt.

(6) Die pauschalierte Nebengebühr ist im Falle der
wesentlichen Änderung des der Bemessung zugrunde
liegenden Sachverhaltes neu zu bemessen. Die Neube-
messung wird im Falle der Erhöhung der pauschalierten
Nebengebühr mit dem auf die Änderung folgenden Mo-
natsersten, in allen anderen Fällen mit dem auf die Be-
schlussfassung folgenden Monatsersten wirksam.

(7) Für Zeiträume, in denen 
a) die regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 30

und 31 des Landes-Vertragsbedienstetengesetzes herab-
gesetzt ist oder

b) der Vertragsbedienstete eine Teilzeitbeschäftigung
in Anspruch nimmt,
gebühren dem Vertragsbediensteten abweichend von
den Abs. 2 bis 5 keine pauschalierten Nebengebühren
nach Abs. 1 lit. a, c, d und e. Laufende pauschalierte
Nebengebühren dieser Art erlöschen abweichend vom
Abs. 6 mit dem Wirksamwerden einer Maßnahme nach
lit. a oder b.
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(8) Tritt ein Vertragsbediensteter mit Anspruch auf
eine pauschalierte Nebengebühr unmittelbar

a) nach dem Ablauf eines Karenzurlaubes oder
b) im Anschluss an einen Präsenz-, Ausbildungs-

oder Zivildienst
erst nach dem ersten Arbeitstag eines Kalendermonats
den Dienst wieder an, so gebührt ihm diese Nebenge-
bühr für den betreffenden Kalendermonat in dem Aus-
maß, das sich aus § 45 des Landes-Vertragsbedienste-
tengesetzes ergibt.

(9) Sonstige pauschalierte Nebengebühren gebühren
in dem Ausmaß, das sich bei Anwendung der Abs. 2 bis 5
durch die aufgrund der Herabsetzung der Wochen-
dienstzeit oder der Teilzeitbeschäftigung geänderten
Verhältnisse ergibt. Die sich daraus ergebende Verrin-
gerung solcher pauschalierter Nebengebühren wird ab-
weichend vom Abs. 6 für den Zeitraum wirksam, für den
die Maßnahme nach Abs. 7 lit. a oder b gilt.

§ 5
Überstundenvergütung

(1) Dem Vertragsbediensteten gebührt für Über-
stunden, die

a) nicht in Freizeit oder
b) nach § 28 Abs. 2 lit. c des Landes-Vertragsbediens-

tetengesetzes im Verhältnis 1:1 in Freizeit ausgeglichen
werden,
eine Überstundenvergütung.

(2) Die Überstundenvergütung umfasst
a) im Falle des § 28 Abs. 2 lit. b des Landes-Vertrags-

bedienstetengesetzes die Grundvergütung und den
Überstundenzuschlag,

b) im Falle des § 28 Abs. 2 lit. c des Landes-Vertrags-
bedienstetengesetzes den Überstundenzuschlag.

(3) Die Grundvergütung für die Überstunden ist durch
die Teilung des Monatsentgeltes durch die 4,33fache
Anzahl der für den Vertragsbediensteten nach § 21
Abs. 2 des Landes-Vertragsbedienstetengesetzes gelten-
den Wochenstundenzahl zu ermitteln.

(4) Der Überstundenzuschlag beträgt
a) für Überstunden außerhalb der Nachtzeit 50 v. H.

und
b) für Überstunden während der Nachtzeit (22.00

Uhr bis 6.00 Uhr) 100 v.H.
der Grundvergütung.

(5) Die Überstundenvergütung gebührt bereits vor
dem Ablauf der im § 28 Abs. 3 des Landes-Vertragsbe-
dienstetengesetzes angeführten Frist, wenn feststeht,
dass ein Freizeitausgleich bis zum Ablauf dieser Frist
nicht möglich sein wird und eine Fristerstreckung man-

gels Zustimmung des Vertragsbediensteten nicht in Be-
tracht kommt.

(6) Abrechnungszeitraum für die Überstundenver-
gütung ist der Kalendermonat. Die im Kalendermonat
geleisteten Überstunden sind zusammenzuzählen. Für
Bruchteile von Überstunden, die sich dabei ergeben, ge-
bührt dem Vertragsbediensteten der verhältnismäßige
Teil der Überstundenvergütung.

§ 6
Pauschalvergütung 

für verlängerten Dienstplan

(1) Vertragsbediensteten, für die ein Dienstplan nach
§ 21 Abs. 6 des Landes-Vertragsbedienstetengesetzes
gilt, gebührt für die über die im § 21 Abs. 2 des Landes-
Vertragsbedienstetengesetzes angeführte Wochen-
dienstzeit hinausgehende, in den Dienstplan fallende
Zeit eine monatliche Pauschalvergütung.

(2) Bei der Festsetzung der Pauschalvergütung ist auf
das Ausmaß und die Intensität der Inanspruchnahme
Bedacht zu nehmen. Eine einheitliche Festsetzung der
Höhe der Pauschalvergütung für Vertragsbedienstete
gleicher Entlohnungsgruppen ist zulässig.

(3) Auf die Pauschalvergütung ist § 4 Abs. 2 dritter
Satz und Abs. 3 bis 6 anzuwenden.

§ 7
Sonn- und Feiertagsvergütung 

(Sonn- und Feiertagszulage)

(1) Dem Vertragsbediensteten gebührt für jede
Stunde der Dienstleistung an einem Sonntag oder ge-
setzlichen Feiertag anstelle der Überstundenvergütung
nach § 5 eine Sonn- und Feiertagsvergütung, soweit im
Abs. 4 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Sonn- und Feiertagsvergütung besteht aus der
Grundvergütung nach § 5 Abs. 3 und einem Zuschlag.
Der Zuschlag beträgt für Dienstleistungen bis ein-
schließlich der achten Stunde 100 v. H. und ab der neun-
ten Stunde 200 v. H. der Grundvergütung.

(3) Ist bei Schicht- oder Wechseldienst regelmäßig an
Sonn- und Feiertagen Dienst zu leisten und wird der
Vertragsbedienstete turnusweise zu solchen Sonn- und
Feiertagsdiensten unter Gewährung einer entsprechen-
den Ersatzruhezeit eingeteilt, so gilt der Dienst an dem
Sonn- und Feiertag als Werktagsdienst. Wird der Ver-
tragsbedienstete während der Ersatzruhezeit zur Dienst-
leistung herangezogen, so gilt dieser Dienst als Sonn-
tagsdienst.

(4) Dem Vertragsbediensteten, der nach Abs. 3 an
einem Sonntag oder gesetzlichen Feiertag Dienst leistet,
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gebührt für jede Stunde einer solchen Dienstleistung
eine Sonn- und Feiertagszulage im Ausmaß von 1,5 v. T.
des Gehaltes eines Beamten der Allgemeinen Verwal-
tung der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2.

(5) § 5 Abs. 6 ist anzuwenden.

§ 8
Journaldienstzulage

Dem Vertragsbediensteten, der außerhalb der im
Dienst vorgeschriebenen Dienststunden zu einem Jour-
naldienst herangezogen wird, gebührt für die im Jour-
naldienst enthaltene Bereitschaftszeit und Dienstleis-
tung anstelle der Vergütungen nach den §§ 5 und 7 eine
Journaldienstzulage. Die Höhe der Journaldienstzulage
ist unter Bedachtnahme auf die Dauer des Dienstes und
die durchschnittliche Inanspruchnahme während dieses
Dienstes festzusetzen.

§ 9
Bereitschaftsentschädigung

(1) Dem Vertragsbediensteten gebührt für die
Dienststellenbereitschaft anstelle der in den §§ 5 bis 8
bestimmten Nebengebühren eine Bereitschaftsentschä-
digung, bei deren Bemessung auf die Dauer der Dienst-
stellenbereitschaft Bedacht zu nehmen ist.

(2) Dem Vertragsbediensteten gebührt für die Woh-
nungsbereitschaft anstelle der in den §§ 5 bis 8 be-
stimmten Nebengebühren eine Bereitschaftsentschädi-
gung, bei deren Bemessung auf die Dauer der Woh-
nungsbereitschaft und Häufigkeit allenfalls vorge-
schriebener Beobachtungen Bedacht zu nehmen ist.

(3) Dem Vertragsbediensteten gebührt für die Ruf-
bereitschaft anstelle der in den §§ 5 bis 8 bestimmten
Nebengebühren eine Bereitschaftsentschädigung, de-
ren Höhe nach der Dauer der Rufbereitschaft zu be-
messen ist.

§ 10
Mehrleistungszulage

Dem Vertragsbediensteten, der eine in fachlicher
Hinsicht zumindest gute Leistung erbringt, die, bezo-
gen auf eine Zeiteinheit, in mengenmäßiger Hinsicht er-
heblich über der Normalleistung liegt, gebührt eine
Mehrleistungzulage. Bei der Bemessung der Mehrleis-
tungszulage ist auf das Verhältnis der Mehrleistung zur
Normalleistung Bedacht zu nehmen.

§ 11
Belohnung

Nach Maßgabe der vorhandenen Mittel können dem
Vertragsbediensteten für besondere Leistungen, die
nicht nach anderen Vorschriften abzugelten sind, oder

aus sonstigen besonderen Anlässen Belohnungen ge-
zahlt werden.

§ 12
Erschwerniszulage

Dem Vertragsbediensteten, der seinen Dienst unter
besonderen körperlichen Anstrengungen oder sonsti-
gen besonders erschwerten Umständen verrichten
muss, gebührt eine Erschwerniszulage. Bei der Bemes-
sung der Erschwerniszulage sind die Art und das Aus-
maß der Erschwernis angemessen zu berücksichtigen.

§ 13
Gefahrenzulage

Dem Vertragsbediensteten, der Dienste verrichtet,
die mit besonderen Gefahren für die Gesundheit und
das Leben verbunden sind, gebührt eine Gefahrenzu-
lage. Bei der Bemessung der Gefahrenzulage sind die Art
und das Ausmaß der Gefahr angemessen zu berück-
sichtigen.

§ 14
Aufwandsentschädigung

Der Vertragsbedienstete hat Anspruch auf Ersatz des
Mehraufwandes, der ihm in Ausübung des Dienstes oder
aus Anlass der Ausübung des Dienstes notwendiger-
weise entstanden ist. Auf den Ersatz des Mehraufwan-
des, der einem Vertragsbediensteten durch eine auswär-
tige Dienstverrichtung entsteht, ist § 20 anzuwenden.

§ 15
Fehlgeldentschädigung

Dem Vertragsbediensteten, der im erheblichen Aus-
maß mit der Annahme oder Auszahlung von Bargeld
oder mit dem Verkauf von Wertzeichen beschäftigt ist,
gebührt zum Ausgleich von Verlusten, die ihm durch
entschuldbare Fehlleistungen entstehen können, eine
Fehlgeldentschädigung. Die Fehlgeldentschädigung ist
unter Zugrundelegung von Erfahrungswerten nach Bil-
ligkeit zu bemessen.

§ 16
Fahrtkostenzuschuss

(1) Dem Vertragsbediensteten gebührt ein Fahrtkos-
tenzuschuss, wenn 

a) die Wegstrecke zwischen der Dienststelle und der
nächstgelegenen Wohnung mehr als zwei Kilometer be-
trägt,

b) er diese Wegstrecke an den Arbeitstagen regelmä-
ßig zurücklegt und

c) die notwendigen monatlichen Fahrtauslagen für
das billigste öffentliche Beförderungsmittel, das für den
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Vertragsbediensteten zweckmäßigerweise in Betracht
kommt, den Eigenanteil übersteigen.

(2) Kommt für Wegstrecken zwischen der nächstge-
legenen Wohnung und der Dienststelle ein öffentliches
Beförderungsmittel nicht in Betracht und beträgt diese
Wegstrecke in einer Richtung mehr als zwei Kilometer,
so sind die monatlichen Fahrtauslagen hiefür nach den
billigsten für Personenzüge zweiter Klasse in Betracht
kommenden Fahrtkosten, gemessen an der kürzesten
Wegstrecke, zu ermitteln.

(3) Der Eigenanteil beträgt 394.� Schilling.
(4) Der Fahrtkostenzuschuss gebührt im Ausmaß

von zwölf Zwölfteln des Betrages, um den die notwen-
digen monatlichen Fahrtauslagen im Sinne des Abs. 1
lit. c den Eigenanteil übersteigen.

(5) Kein Bestandteil der monatlichen Fahrtauslagen
sind die Kosten für einen Ermäßigungsausweis eines öf-
fentlichen Beförderungsmittels. Diese Kosten sind, so-
fern der Vertragsbedienstete Anspruch auf Auszahlung
eines Fahrtkostenzuschusses hat, gemeinsam mit dem
Betrag zu ersetzen, der für den auf die Geltendmachung
dieser Kosten folgenden übernächsten Monat gebührt.

(6) Beträgt die Entfernung zwischen dem Dienstort
und dem Wohnort des Vertragsbediensteten mehr als
50 km, so ist der Berechnung der monatlichen Fahrt-
auslagen eine Entfernung von 50 km zugrunde zu legen.

(7) Auf den Anspruch und das Ruhen des Fahrtkos-
tenzuschusses ist § 4 Abs. 5 sinngemäß anzuwenden.

(8) Der Vertragsbedienstete hat alle Tatsachen, die für
das Entstehen oder den Wegfall des Anspruches auf
Fahrtkostenzuschuss oder für die Änderung seiner
Höhe von Bedeutung sind, binnen einer Woche schrift-
lich zu melden. Wird die Meldung später erstattet, so ge-
bührt der Fahrtkostenzuschuss oder dessen Erhöhung
von dem der Meldung folgenden Monatsersten oder,
wenn die Meldung an einem Monatsersten erstattet
wurde, von diesem Tag an. In den übrigen Fällen wird
die Neubemessung des Fahrtkostenzuschusses mit dem
auf die Änderung folgenden Monatsersten oder, wenn
die Änderung an einem Monatsersten erfolgte, mit die-
sem Tag wirksam.

(9) Der Fahrtkostenzuschuss gilt als Aufwandsent-
schädigung.

§ 17
Jubiläumszuwendung

(1) Dem Vertragsbediensteten kann aus Anlass der
Vollendung einer Dienstzeit von 25, 35 und 45 Jahren
eine Jubiläumszuwendung für treue Dienste gewährt
werden. Die Jubiläumszuwendung beträgt bei einer

Dienstzeit von 25 Jahren 200 v. H., bei einer Dienstzeit
von 35 Jahren 400 v. H. und bei einer Dienstzeit von
45 Jahren 100 v. H. des Monatsentgeltes, das der besol-
dungsrechtlichen Stellung des Vertragsbediensteten in
dem Monat entspricht, in den das Dienstjubiläum fällt,
und der Kinderzulage. Die Jubiläumszuwendung für
45 Jahre treue Dienste kann auch dann gewährt werden,
wenn der Vertragsbedienstete nach einer Dienstzeit von
mindestens 40 Jahren aus dem Dienststand ausscheidet.
In diesem Fall sind der Jubiläumszuwendung das Mo-
natsentgelt und die Kinderzulage im Zeitraum des Aus-
scheidens aus dem Dienststand zugrunde zu legen. Die
Jubiläumszuwendung für den teilzeitbeschäftigten Ver-
tragsbediensteten ist nach jenem Teil des seiner Einstu-
fung entsprechenden Monatsentgeltes und der Kinder-
zulage zu bemessen, der seinem durchschnittlichen Be-
schäftigungsausmaß in seinem bisherigen Dienstver-
hältnis entspricht.

(2) Zur Dienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen:
a) die im bestehenden Dienstverhältnis zurückge-

legte Zeit, soweit sie für die Vorrückung wirksam ist,
b) die im § 41 Abs. 2 des Landes-Vertragsbedienste-

tengesetzes angeführten Zeiten, soweit sie für die Er-
mittlung des Vorrückungsstichtages berücksichtigt
wurden,

c) die in Teilzeitbeschäftigung in einem Dienstver-
hältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft zu-
rückgelegten Zeiten, soweit sie für die Vorrückung wirk-
sam sind,

d) die im Ausbildungs- oder Dienstverhältnis zu einer
inländischen Gebietskörperschaft zurückgelegten Zei-
ten, die für die Vorrückung bloß deshalb nicht wirksam
sind, weil sie vor der Vollendung des 18. Lebensjahres
liegen oder durch die Anwendung der Überstellungs-
bestimmungen für die Vorrückung unwirksam gewor-
den sind,

e) die in einem Unternehmen zurückgelegte Zeit,
wenn das Unternehmen von einer Gemeinde oder von
einem Gemeindeverband übernommen worden ist und
die Gemeinde oder der Gemeindeverband gegenüber
den Dienstnehmern in die Rechte des Dienstgebers ein-
getreten ist.

(3) Die in einem Dienstverhältnis zu einer anderen
inländischen Gebietskörperschaft zurückgelegten Zei-
ten zählen nicht zur Dienstzeit im Sinne des Abs. 1,
wenn sie bei dieser Gebietskörperschaft einen Anspruch
auf die vergleichbare Jubiläumszuwendung bewirkt ha-
ben oder bewirken werden.

(4) Hat der Vertragsbedienstete die Voraussetzung
für die Gewährung einer Jubiläumszuwendung erfüllt
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und ist er gestorben, ehe die Jubiläumszuwendung aus-
gezahlt worden ist, so kann die Jubiläumszuwendung
seinen versorgungsberechtigten Hinterbliebenen zur
ungeteilten Hand ausgezahlt werden.

§ 18
Sachleistungen, Dienst- 
und Naturalwohnungen

(1) Wenn es dienstliche Gründe erfordern, kann der
Dienstgeber den Vertragsbediensteten verpflichten, im
Dienst Dienstkleidung, Dienstabzeichen, Dienstaus-
weise und sonstige Sachbehelfe zu verwenden, die vom
Dienstgeber zur Verfügung zu stellen sind.

(2) Dem Vertragsbediensteten kann im Rahmen des
Dienstverhältnisses eine Dienst- oder Naturalwohnung
zugewiesen werden. Dienstwohnung ist eine Wohnung,
die der Vertragsbedienstete zur Erfüllung seiner dienst-
lichen Aufgaben beziehen muss, Naturalwohnung ist
jede andere Wohnung. Die Zuweisung einer Dienst-
oder Naturalwohnung hat schriftlich im Dienstvertrag
oder in einem Nachtrag dazu zu erfolgen. Durch die
Zuweisung wird kein Bestandverhältnis begründet.

(3) Jede bauliche Veränderung der Dienst- oder Na-
turalwohnung, die sich nicht aus dem gewöhnlichen
Gebrauch ergibt, bedarf der Zustimmung des Dienst-
gebers.

(4) Der Dienstgeber ist insbesondere berechtigt, die
Dienst- oder Naturalwohnung zu entziehen, wenn

a) das Dienstverhältnis des Vertragsbediensteten be-
endet wird,

b) der Vertragsbedienstete an einen anderen Dienst-
ort versetzt wird,

c) ein Verhalten gesetzt wird, das einen Kündigungs-
grund nach § 30 Abs. 2 Z. 3 des Mietrechtsgesetzes,
BGBl. Nr. 520/1981, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 36/2000, darstellen würde,

d) der Vertragsbedienstete die Dienst- oder Natural-
wohnung oder Teile derselben dritten Personen über-
lassen hat,

e) der Vertragsbedienstete einen grob nachteiligen
Gebrauch an der Wohnung macht oder wiederholt trotz
schriftlicher Mahnung gegen die Hausordnung ver-
stößt,

f) die Wohnung auf eine Art verwendet werden soll,
die im höheren Maß den Interessen der Verwaltung dient
als die gegenwärtige Verwendung, oder

g) die Benützung der Dienstwohnung zur Erfüllung
der dienstlichen Aufgaben des Vertragsbediensteten
nicht mehr erforderlich ist.

(5) Ist eine Dienst- oder Naturalwohnung entzogen
worden, so hat sie der Vertragsbedienstete innerhalb der
ortsüblichen Frist zu räumen. Die Räumungsfrist kann,
wenn es das dienstliche Interesse erfordert, bis auf einen
Monat herabgesetzt werden. Eine Verlängerung der
Räumungsfrist bis auf insgesamt ein Jahr ist zulässig,
wenn der Vertragsbedienstete glaubhaft macht, dass es
ihm nicht gelungen ist, innerhalb der Räumungsfrist
eine andere Wohnmöglichkeit zu erhalten.

(6) Die Abs. 2 bis 5 gelten sinngemäß auch für Grund-
stücke, Hausgärten, Garagen und Abstellplätze.

(7) Der Vertragsbedienstete hat für eine Wohnung
oder eine sonstige Räumlichkeit, die ihm überlassen
oder zugewiesen worden ist, monatlich eine angemes-
sene Vergütung zu leisten. Die Vergütung besteht aus
der Grundvergütung und den auf die Wohnung oder die
sonstige Räumlichkeit entfallenden Anteilen an den
Betriebskosten und den öffentlichen Abgaben sowie an
den Nebenkosten.

§ 19
Leistungszulage

(1) Dem Vertragsbediensteten kann eine Leistungs-
zulage gewährt werden, wenn er dauernd ein besonde-
res Maß an Verantwortung für die Führung der Ge-
schäfte zu tragen hat und diese Verantwortung über dem
Ausmaß liegt, das Vertragsbedienstete in vergleichbarer
besoldungsrechtlicher Stellung tragen. Sie ist in Hun-
dertsätzen des Gehaltes eines Beamten der Allgemeinen
Verwaltung der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, zu be-
messen und darf dieses Gehalt nicht übersteigen.

(2) Innerhalb dieser Grenzen ist die Leistungszulage
nach dem Grad der höheren Verantwortung und unter
entsprechender Bedachtnahme auf die vom Vertragsbe-
diensteten in zeitlicher oder mengenmäßiger Hinsicht
zu erbringenden Mehrleistungen zu bemessen. Der in
der Leistungszulage enthaltene Überstundenanteil ist
gesondert auszuweisen.

(3) Durch die Leistungszulage gelten alle Mehrleis-
tungen des Vertragsbediensteten in zeitlicher und men-
genmäßiger Hinsicht als abgegolten.

(4) Die Leistungszulage ist neu zu bemessen oder ein-
zustellen, wenn sich der ihrer Bemessung zugrunde lie-
gende Sachverhalt wesentlich geändert hat oder zur
Gänze weggefallen ist.

§ 20
Reisegebühren

Für die Reisegebühren der Vertragsbediensteten gel-
ten die entsprechenden Vorschriften für Gemeindebe-
amte sinngemäß.
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2. A b s c h n i t t
Sonderbestimmungen für Kindergärtnerinnen 

und Sonderkindergärtnerinnen

§ 21
Dienstzeit

(1) Die Wochendienstzeit der nach § 14 Abs. 1
und 3 des Tiroler Kindergarten- und Hortgesetzes,
LGBl. Nr. 14/1973, in der jeweils geltenden Fassung be-
stellten Kindergärtnerinnen und Sonderkindergärtne-
rinnen wird durch

a) die Gruppenarbeit im Ausmaß der Besuchszeit von
30 bis 32 Wochenstunden und

b) die zusätzliche Anwesenheit im Kindergarten oder
im Integrationskindergarten im Ausmaß von bis zu
sechs Stunden je Woche, wenn dies

1. zur Beaufsichtigung der Kinder außerhalb der Be-
suchszeit,

2. zur Erfüllung der Verpflichtung zur Zusammenar-
beit mit den Eltern nach § 5 des Tiroler Kindergarten-
und Hortgesetzes,

3. zur Besorgung von Verwaltungsaufgaben und für
die Teilnahme an Besprechungen oder

4. aus Anlass von Festen im Kindergarten oder im
Integrationskindergarten
erforderlich ist,
erfüllt. Die Summe der Wochenstunden nach lit. a und
der Stunden je Woche nach lit. b soll 36 nicht überstei-
gen.

(2) Die Wochendienstzeit der nach § 14 Abs. 4 des
Tiroler Kindergarten- und Hortgesetzes bestellten Kin-
dergärtnerinnen und Sonderkindergärtnerinnen wird
durch

a) die Gruppenarbeit im Ausmaß der Besuchszeit von
20 Wochenstunden und

b) die zusätzliche Anwesenheit im heilpädagogischen
Kindergarten im Ausmaß von bis zu elf Stunden je Wo-
che, wenn dies

1. für Rehabilitationsmaßnahmen für einzelne Kinder,
2. zur Beaufsichtigung der Kinder außerhalb der Be-

suchszeit,
3. zur Erfüllung der Verpflichtung zur Zusammen-

arbeit mit den Eltern nach § 5 des Tiroler Kindergarten-
und Hortgesetzes,

4. zur Besorgung von Verwaltungsaufgaben und für
die Teilnahme an Besprechungen oder

5. aus Anlass von Festen im heilpädagogischen Kin-
dergarten
erforderlich ist,
erfüllt.

(3) Als Besuchszeit gilt die nach § 16 des Tiroler Kin-
dergarten- und Hortgesetzes festgelegte Kindergarten-
öffnungszeit.

(4) Kindergärtnerinnen, die mit weniger als 30 Wo-
chenstunden, und Sonderkindergärtnerinnen, die mit
weniger als 20 Wochenstunden mit Gruppenarbeit be-
schäftigt sind, sind im entsprechenden Ausmaß teilbe-
schäftigt. Das Ausmaß ihrer Anwesenheitspflicht nach
Abs. 1 lit. b und Abs. 2 lit. b ist im entsprechenden Aus-
maß zu kürzen.

§ 22
Ferien, Urlaub

(1) Die Kindergärtnerinnen und die Sonderkinder-
gärtnerinnen sind während der Ferien im Sinne des § 17
Abs. 2 und 3 des Tiroler Kindergarten- und Hortgeset-
zes beurlaubt, soweit im Abs. 2 und in den §§ 23 und 24
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Kindergärtnerinnen und die Sonderkinder-
gärtnerinnen sind zu Beginn und am Ende der Haupt-
ferien bis zum Höchstausmaß von insgesamt sechs
Tagen zur Anwesenheit und zur Dienstleistung im Kin-
dergarten verpflichtet, wenn dies erforderlich ist.

§ 23
Urlaubssonderregelungen

(1) Auf Kindergärtnerinnen und Sonderkindergärt-
nerinnen, die in Kindergärten verwendet werden, die der
Kindergartenerhalter auch während der Ferien offen
hält, oder für die der Kindergartenerhalter die Ferien
nach § 17 Abs. 4 des Tiroler Kindergarten- und Hort-
gesetzes durch eine Verkürzung um mindestens zwei
Wochen abweichend festgesetzt hat, sind die §§ 54 bis 62
des Landes-Vertragsbedienstetengesetzes sinngemäß
mit der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle des Kalen-
derjahres das Kindergartenjahr tritt. Das Kindergarten-
jahr beginnt am 1. September und endet am 31. August
des nächstfolgenden Kalenderjahres. Das Ausmaß des
Erholungsurlaubes beträgt bei einem Dienstalter von
weniger als 25 Jahren das Siebenfache und bei einem
Dienstalter von mindestens 25 Jahren das Achtfache der
nach § 21 Abs. 1 bzw. 2 festgesetzten Wochenstunden.
Der Urlaub ist soweit wie möglich während der Ferien
zu verbrauchen. Im Falle der Beurlaubung nach § 22
Abs. 1 bildet die durchschnittliche tägliche Dienstzeit
die Grundlage für die Berechnung des Urlaubsverbrau-
ches.

(2) Die von Kindergärtnerinnen und von Sonderkin-
dergärtnerinnen, die in Kindergärten im Sinne des Abs. 1
verwendet werden, gegenüber Kindergärtnerinnen und



S T Ü C K  28, NR. 68 233

Sonderkindergärtnerinnen, die nicht in solchen Kinder-
gärten verwendet werden, erhöhte jährliche Dienstzeit
ist, soweit die Wochendienstzeit im Sinne des § 21 Abs. 1
bzw. 2 nicht überschritten wird, durch Freizeit im Ver-
hältnis 1:1 bis spätestens zum Ende des nächstfolgen-
den Kindergartenjahres im Sinne des Abs. 1 auszuglei-
chen. Ist dies nicht möglich, so ist die erhöhte Dienst-
zeit mit der Grundvergütung für Überstunden nach § 29
Abs. 2 abzugelten. Ein Zeitausgleich oder eine Abgel-
tung in Geld hat nur für tatsächlich geleistete Dienst-
stunden zu erfolgen.

(3) Auf Kindergärtnerinnen und Sonderkindergärt-
nerinnen, deren Dienstverhältnis vor dem Ablauf des
Kindergartenjahres endet, ist Abs. 1 sinngemäß anzu-
wenden, auch wenn diese Bediensteten nicht in Kinder-
gärten im Sinne des Abs. 1 verwendet werden.

(4) Eine Beurlaubung nach § 22 zählt als verbrauch-
ter Erholungsurlaub.

§ 24
Fortbildung

Kindergärtnerinnen und Sonderkindergärtnerinnen
haben um ihre berufliche Fortbildung bemüht zu sein.
Sie sind jedenfalls verpflichtet, während der Ferien im
Sinne des § 17 des Tiroler Kindergarten- und Hortge-
setzes Fortbildungsveranstaltungen im Ausmaß von
höchstens fünf Tagen im Jahr zu besuchen, wenn sie hie-
zu beauftragt werden.

§ 25
Monatsentgelt

(1) Kindergärtnerinnen und Sonderkindergärtnerin-
nen sind in die Entlohnungsgruppe ki einzureihen. Das
Monatsentgelt in der Entlohnungsgruppe ki beträgt:

in der Entlohnungsstufe Schilling

01 ........................................................ 19.774
02 ........................................................ 20.110
03 ........................................................ 20.426
04 ........................................................ 20.670
05 ........................................................ 21.032
06 ........................................................ 21.523
07 ........................................................ 22.378
08 ........................................................ 23.494
09 ........................................................ 24.210
10 ........................................................ 24.935
11 ........................................................ 26.058
12 ........................................................ 27.444
13 ........................................................ 28.831

in der Entlohnungsstufe ....................................Schilling
14 ........................................................ 30.212
15 ........................................................ 31.597
16 ........................................................ 32.819
17 ........................................................ 34.098
18 ........................................................ 35.464
19 ........................................................ 36.709

(2) Die besondere Zulage zum Monatsentgelt nach
§ 48 Abs. 1 lit. a des Landes-Vertragsbedienstetengeset-
zes gebührt nicht.

§ 26
Dienstzulage für Leiterinnen

(1) Den Leiterinnen von Kindergärten gebührt eine
Dienstzulage. Sie wird durch die Dienstzulagengruppe
und die Entlohnungsstufe bestimmt.

(2) Es bestehen folgende Dienstzulagengruppen:
a) Dienstzulagengruppe 1: in Kindergärten und Inte-

grationskindergärten mit fünf oder mehr Gruppen und
in heilpädagogischen Kindergärten mit vier oder mehr
Gruppen,

b) Dienstzulagengruppe 2: in Kindergärten und In-
tegrationskindergärten mit vier Gruppen und in heilpä-
dagogischen Kindergärten mit drei Gruppen,

c) Dienstzulagengruppe 3: in Kindergärten und In-
tegrationskindergärten mit drei Gruppen und in heilpä-
dagogischen Kindergärten mit zwei Gruppen,

d) Dienstzulagengruppe 4: in Kindergärten und In-
tegrationskindergärten mit zwei Gruppen und in heil-
pädagogischen Kindergärten mit einer Gruppe,

e) Dienstzulagengruppe 5: in Kindergärten und In-
tegrationskindergärten mit einer Gruppe.

§ 27
Höhe der Dienstzulage für Leiterinnen

(1) Die Dienstzulage für Leiterinnen beträgt:

in der Dienst- in den Entlohnungsstufen

zulagengruppe 1 bis 10 11 bis 15 ab 16

Schilling

1 2.860 3.033 3.253
2 2.613 2.753 2.935
3 2.064 2.184 2.338
4 1.568 1.667 1.769
5 0981 1.050 1.129

(2) Kindergärtnerinnen, die mindestens während
eines Monats ununterbrochen die Leitung des Kinder-
gartens vertretungsweise ausüben, gebührt ab dem
31. Kalendertag der Vertretung pro Kalendertag 1/30 der
Dienstzulage nach Abs. 1.



S T Ü C K  28, NR. 68234

§ 28
Dienstzulage für Sonderkindergärtnerinnen

sowie für Kindergärtnerinnen
an heilpädagogischen Kindergärten

(1) Sonderkindergärtnerinnen, die an Integrations-
kindergärten oder an heilpädagogischen Kindergärten
verwendet werden, gebührt eine Dienstzulage. Sie wird
durch die Entlohnungsstufe bestimmt.

(2) Die Dienstzulage nach Abs. 1 beträgt:
in den Entlohnungsstufen Schilling

1 bis 5 ..................................................... 1.004
6 bis 11 .................................................... 1.408
ab 12 ...................................................... 2.003

(3) Kindergärtnerinnen, die an heilpädagogischen
Kindergärten verwendet werden, gebührt eine Dienst-
zulage in der Höhe von 50 v. H. der Dienstzulage nach
Abs. 2.

§ 29
Überstunden, 

Überstundenvergütung

(1) Eine Überstunde liegt vor, wenn die Wochen-
dienstzeit

a) für die Gruppenarbeit nach § 21 Abs. 1 lit. a 32 Wo-
chenstunden,

b) die Summe der Wochenstunden nach § 21 Abs. 1
lit. a und b von 36 Wochenstunden,

c) für die Gruppenarbeit nach § 21 Abs. 2 lit. a 20 Wo-
chenstunden oder

d) die Summe der Wochenstunden nach § 21 Abs. 2
lit. a und b von 31 Wochenstunden
überschreitet.

(2) Abweichend von § 5 Abs. 3 ist die Grundvergü-
tung für die Überstunden durch die Teilung des Mo-
natsentgeltes bei Kindergärtnerinnen durch 138,56 so-
wie bei Kindergärtnerinnen und Sonderkindergärtne-
rinnen an heilpädagogischen Kindergärten durch 86,6 zu
ermitteln.

3. A b s c h n i t t
Sonderbestimmungen 

für Kindergartenhelferinnen

§ 30
Allgemeines

(1) Die §§ 54 bis 62 des Landes-Vertragsbedienste-
tengesetzes gelten mit der Maßgabe, dass anstelle des
Kalenderjahres das Kindergartenjahr im Sinne des § 23
Abs. 1 tritt, der Erholungsurlaub während der Ferien
nach § 17 Abs. 2 und 3 des Tiroler Kindergarten- und

Hortgesetzes zu verbrauchen ist und die Zeit einer Be-
urlaubung nach § 22 Abs. 1 als verbrauchter Erho-
lungsurlaub gilt.

(2) Kindergartenhelferinnen sind in das Entloh-
nungsschema I nach § 37 des Landes-Vertragsbediens-
tetengesetzes einzustufen, soweit nicht § 31 anzuwen-
den ist.

§ 31
Kindergartenhelferinnen 
mit Anspruch auf Ferien

(1) Kindergartenhelferinnen mit Anspruch auf Fe-
rien sind in die Entlohnungsgruppe kgh einzureihen.

(2) Das Monatsentgelt in der Entlohnungsgruppe
kgh beträgt:
in der Entlohnungsstufe Schilling

1 ..........................................................15.456
2 ..........................................................15.696
3 ..........................................................15.935
4 ..........................................................17.102
5 ..........................................................17.340
6 ..........................................................17.578
7 ..........................................................17.819
8 ..........................................................18.058
9 ..........................................................18.535

10..........................................................18.772
11..........................................................19.014
12..........................................................19.257
13..........................................................20.031
14..........................................................20.306
15..........................................................20.574
16..........................................................20.851
17..........................................................21.209
18..........................................................21.587
19..........................................................21.967

(3) Die besondere Zulage zum Monatsentgelt nach
§ 48 Abs. 1 lit. a des Landes-Vertragsbedienstetengeset-
zes gebührt nicht.

(4) Für Kindergartenhelferinnen, die während der
Ferien unter Fortzahlung des Entgeltes nicht zu Dienst-
leistungen verpflichtet werden, gelten die §§ 22 und 24.
Werden sie während der Ferien zur Dienstleistung ver-
pflichtet, so ist ihnen jedenfalls ein Erholungsurlaub bei
einem Dienstalter von weniger als 25 Jahren im Ausmaß
des Siebenfachen und bei einem Dienstalter von mindes-
tens 25 Jahren im Ausmaß des Achtfachen der Wochen-
dienstzeit zu gewähren. Die während der Ferien er-
brachte Dienstleistung ist, mit Ausnahme jener nach
§ 22 Abs. 2 und der Zeit der Fortbildung nach § 24, nach
§ 23 Abs. 2 in Freizeit auszugleichen bzw. abzugelten.
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4. A b s c h n i t t
Sonderbestimmungen für Erzieher

§ 32
Allgemeines

Die Bestimmungen des 2. Abschnittes gelten sinnge-
mäß für Erzieher und Sondererzieher mit der Maßgabe,
dass an die Stelle des Wortes �Kindergärtnerinnen� das
Wort �Erzieher�, an die Stelle des Wortes �Sonderkin-
dergärtnerinnen� das Wort �Sondererzieher�, an die
Stelle des Wortes �Kindergarten� das Wort �Hort�, an
die Stelle des Wortes �Integrationskindergarten� das
Wort �Integrationshort� und an die Stelle des Wortes
�heilpädagogischer Kindergarten� das Wort �heilpäda-
gogischer Hort� treten.

5. A b s c h n i t t
Schlussbestimmungen

§ 33
Eigener Wirkungsbereich

Die den Gemeinden und den Gemeindeverbänden
nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben sind solche
des eigenen Wirkungsbereiches.

§ 34
Gleichstellung von Gemeindeverbänden

In dienst- und besoldungsrechtlichen Angelegenhei-
ten sind die Gemeindeverbände den Gebietskörper-
schaften gleichgestellt.

§ 35
Geschlechtsspezifische Bezeichnung

Soweit in diesem Gesetz für die Bezeichnung von Per-
sonen die männliche Form verwendet wird, ist für den
Fall, dass es sich um eine Frau handelt, die entsprechende
weibliche Form zu verwenden. Im umgekehrten Fall ist
für die weibliche Form die entsprechende männliche
Form zu verwenden.

§ 36
Schluss- und Übergangsbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. September 2001 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt das Tiroler Vertragsbedienste-

tengesetz, LGBl. Nr. 84/1998, zuletzt geändert durch
das Gesetz LGBl. Nr. 39/2001, außer Kraft.

(3) Die Einstufung in die Entlohnungsstufen der
§§ 37 und 39 des Landes-Vertragsbedienstetengesetzes
und der §§ 25 und 31 dieses Gesetzes hat, ausgehend
vom Vorrückungsstichtag, unter Berücksichtigung der
für die Vorrückung anrechenbaren Dienstzeit zu erfol-
gen. Ergibt sich unter Berücksichtigung dieser Einstu-
fung für den Vertragsbediensteten ein geringeres Mo-
natsentgelt als jenes nach dem bestehenden Dienstver-
trag, so gilt dieser Dienstvertrag als Sondervertrag.

(4) Bisher gewährte Zulagen im Sinne der Leistungs-
zulage nach § 19 gelten als Leistungszulagen. Sonstige
bisher gewährte Zulagen und Nebengebühren gelten als
Zulagen und Nebengebühren nach diesem Gesetz. Der
Fahrtkostenzuschuss nach § 16 ist mit dem In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes neu zu bemessen.

Der Landtagspräsident:
Mader

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Das Mitglied der Landesregierung:
Streiter

Der Landesamtsdirektor:
Arnold
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Aufgrund des § 27 Abs. 1 lit. d des Tiroler Wohn-
bauförderungsgesetzes 1991, LGBl. Nr. 55, in der Fas-
sung der Gesetze LGBl. Nr. 80/1993, 56/1996 und
28/1998 wird nach Anhörung des Wohnbauförde-
rungsbeirates verordnet:

Artikel I

Die Tiroler Wohnbauförderungsverordnung, LGBl.
Nr. 81/1991, zuletzt geändert durch die Verordnung
LGBl. Nr. 57/1996, wird wie folgt geändert:

1. Im Abs. 1 des § 1 wird das Zitat �nach dem Wohn-
bauförderungsgesetz 1984, BGBl. Nr. 482, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. Nr. 373/1988� durch das
Zitat �nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1984, BGBl.
Nr. 482, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 26/2000� und das Zitat �des Wohnungsgemeinnüt-
zigkeitsgesetzes, BGBl. Nr. 139/1979, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. Nr. 800/1993� durch das Zitat

�des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes, BGBl. Nr.
139/1979, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 47/2001� ersetzt.

2. Im Abs. 2 des § 1 wird das Zitat �nach § 45 des
Mietrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 520/1981, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz BGBl. Nr. 800/1993� durch das
Zitat �nach § 45 des Mietrechtsgesetzes, BGBl. Nr.
520/1981, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 36/2000� ersetzt.

3. Im Abs. 1 des § 2 wird in der lit. a der Betrag �20,�
Schilling� durch den Betrag �1,45 Euro�, in der lit. b der
Betrag �40,� Schilling� durch den Betrag �2,90 Euro�
und in der lit. c der Betrag �80,� Schilling� durch den
Betrag �5,80 Euro� ersetzt.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.

S T Ü C K  28, NR. 69236

69. Verordnung der Landesregierung vom 17. Juli 2001, mit der die Tiroler Wohnbauförde-
rungsverordnung geändert wird

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Der Landesamtsdirektor:
Arnold


